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Zapfhahnes Leitungswaffer in genügendem Mafse zugelaffen wird. Soll eine Vor-

kehrung getroffen werden, dafs die Behörde jeder Zeit eine Probe des abfliefsenden

(Fabrik-) Walfers dem Hausrohr entnehmen und daifelbe auf feine Unfchädlichkeit

prüfen kann, fo fchaltet man nach Fig. 221 einen \Nafferfack ein, deffen Standrohr

im Terrain (Bürgerf’ceige) in bekannter Weife (Hahnkappe) abgedeckt ill.
Eine Kühlung von heifsen Fabrikwaffern wird gleichfalls durch Zuführung

kalten Waffers bewirkt, ift jedoch kof’cfpielig. Das Kühlungsverfahren wird fehr

erleichtert, wenn man das fonft reine Heifswafl'er oberirdifch dem Kühl-Gully zu-

fliel'sen läfl't‘"). Die Ermäfsigung der Temperatur des den öffentlichen Leitungen

zufliefsenden Abwaffers il’c übrigens nur nöthig, um in denfelben örtliche Fäulnifs-

proceffe nicht unnütz zu begünf’tigen. Sind daher von den Leitungen Excremente

ausgefchlöffen, fo ift die Kühlung von Fabrikwaffern gegenf’candlos.

13. Kapitel.

Entwäfferung der Höfe, Gärten, Dächer und Nebenräume

der Gebäude.

An die Ableitung des eigentlichen Hauswaffers fchliefst fich nunmehr die Be-

trachtung derjenigen Anlagen an, welche zur Abführung des Regenwaffers von Höfen,

Gärten und fonltigen unbebauten Theilen des Grund1'tückes, des Ueberlaufwaffers

von Regentonnen, Cifiernen, Fontainen etc. (vergl. Art. 147, S. 130), des auf die

Höfe gelangenden Dach- und Hauswaffers, fo wie der Abwaffer aus Wafchküchen,

Stallungen, Schlächtereien und fonf’cigen Nebenräumen der Gebäude (vergl. Art. 141

bis 143, S. 126 bis 128) dienen.

9.) Ableitung des auf die Hof— und Gartenflächen fallenden Regenwail'ers.

Die nicht bebauten Grundflücksflächen find entweder gepflaftert oder unge-

pflaftert. Ungepflafierte Flächen von Höfen und Gärten find hier aufser Betracht

zu laifen. Denn das auf fie gelangende Waffer verfickert entweder durch die durch-

läffigen Bodenfchichten in den Untergrund, fo dafs es befonderer Entwäfferungs-

Anlagen nicht bedarf; oder es werden diefe Flächen im Falle zwingender Nothwen-

digkeit gerade fo entwäffert, wie gepflaf’certe Flächen. Letzteres wird meif’c nur

dann zu gefchehen haben, wenn die ungepflaf’certe Fläche eine fo grofse Neigung

nach einer tief gelegenen Stelle hat, dafs das hierhin abfliefsende Waffer, bevor es

verfickert (oder verdunftet), fich irgend wie unangenehm bemerkbar machen würde.

Die oberirdifche Ableitung des Waffers von dem mit Feld- oder Mofaikfteinen

gepflafterten Hofe (vergl. Abth. V, Abfchn. 3, Kap. 2: Behandlung der Trottoirs

und Hofflächen) erfolgt durch flache, muldenfo'rmige, nicht tief eingefchnittene

Rinnen, deren Sohle zweckmäfsiger Weife aus hochkantig ohne Mörtel an einander

gefiellten, fef’c gebetteten Hartbrand—Steinen gebildet wird (Fig. 222). Dadurch kann

das vorhandene Gefälle mit grofser Genauigkeit vollltändig ausgenutzt werden.

Weniger als 1/200 follte das Gefälle folcher Hofrinnen nicht betragen.

142) Bei der Berliner Canalifation dürfen Abwaffer mit mehr als 0,1 Procent Säure-, Alkali-‚ refp. Salzgehalt und

gröfserer Temperatur als 37,5 Grad C. den öffentlichen Leitungen nicht zugeführt werden.
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Für kleine Höfe genügt eine folche Rinne in der Mitte oder an einer Seite
des Hofes. Ift der Hof grofs, fo führt man von der Mitte delfelben das Regen-
waffer nach den Seiten hin folchen Rinnen zu, die 1,5 bis 2,0 m von den Gebäude-
Hoffronten entfernt zu halten find, wobei das Quergefälle des Hofes wenigf’cens

Fig. 222. Fig. 223.

 

Hofrinne. Hofrinne längs einer Bordfchwelle.

1[mo betragen follte. Die 1,5 bis 2,0m breite Fläche längs der Hofgebäude ent-
wäffert gleichfalls nach diefen Rinnen. Bei vorhandenen Mitteln kann diefelbe als
Bürgerfteig entwickelt werden. Derfelbe erhält dann ein fteinernes Bord von ent-
fprechend langen Pflafierfteinen oder von Granitfchwellen, welch letztere etwa 256111
breit und hoch find (Fig. 223).

Gegen diefe Bordfchwelle werden die Steine des Hofpflaiters unmittelbar ge-
fetzt, jedoch derart, dafs längs der Bordfchwelle in gewünfchter Richtung Gefälle
vorhanden iii. Zur befferen Abwäfferung können längs der Bordfchwelle an Stelle
der Pflaf’cerf’teine Klinker in Cement oder Sandf’cein-Platten mit Mulde verlegt werden.
(Vergl. auch Art. I 38, S. 124.)

Rinnen kommen nicht zur Anwendung, wenn die oberirdifch zu entwäfl'ernden
Flächen mit Klinkern (flach oder hochkantig) oder Afphalt abgedeckt werden. In
diefem Falle pflegt man die Hoffläche in Dreiecksflächen zu zerlegen, deren Ecken
einerfeits vom tieff’ten Punkte des Hofes, andererfeits von Ecken und Winkeln des
Gebäudes gebildet werden, und läfft jede Fläche für lich mit entfprechender Nei-
gung zum tiefften Punkt (Gully) hin entwäffern.

Wird das Regenwaffer einem unterirdifchen Rohrnetz übergeben, fo gefchieht
dies unter Vermittelung einesGully“°). Ein Gully ift ein in Klinkern und Cement
gemauerter oder fonft wafferdicht hergeitellter Behälter (Eifen, Béton), welcher be-
zweckt, die vom Waffer mitgeführten Sinkf‘coffe abzufangen und von den Rohrlei-
tungen fern zu halten. Die Sinkftoffe fallen bei einiger Ruhe des Waffers zu Boden,
wefshalb der Gully-Querfchnitt eine gewiffe Größe haben mufs, damit das hineinge-
langende, Sinkf’toffe mitfiihrende VVaffer eine fo geringe Gefchwindigkeit annimmt,
dafs vor feinem Abzuge in das Gully-Abflufsrohr die Sinkf’coffe niederfallen können.
Den Erfahrungen zufolge genügt für Hof—Gullies ein Querfchnitt von etwa 16qdm‚
für Straßen—Gullies oder Gullies fehr großer Flächen ein folcher von 25qdm.

Der Abflufs aus dem Gully findet nur unter Vermittelung eines Wafferver-
fchluffes fiatt, der in folcher Tiefe anzuordnen if’t, dafs der Wafl'erfpiegel im Gully
in froflficherer Tiefe, d. h. 0,80 bis 1,10m unter Terrain verbleibt. Die Tiefe des
Waffers im Gully, bezw. der Schlammfang beträgt 50 bis 800m; erfteres Mafs gilt
für Hof-Gullies, letzteres für Straßen-Gullies.

143) Wir haben die englifche Bezeichnung gn!ly hier beibehalten, da es leider noch immer an einer geeigneten deutfchen '
Bezeichnung für folche Conflructioncn fehlt. Die Namen W a ffe rk a & e n , Sinkk a fte n , S ch 1 a m m fa n g etc. find nicht
bezeichnend genug, fchliefsen auch Mifsverftändnifl'e nicht aus. D- Red.
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Abzudecken i(t ein Gully mit einem Roft, deffen Stäbe höchfiens 1cm von

einander entfernt find. Fig. 224 zeigt ein Hof-Gully. Die Gully-Wangen find bis

2 Schichten über dem Wafferfpiegel 25 cm Hark, fodann, wenn das Gully nicht über-

fahren wird, im oberen Theil 12cm Hark. Der Wafferverfchlufs wird durch den

bereits in Art. 187, S. 156 vorgeführten Gully-Bogen bewirkt.

Fig. 224.
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%W/é/  
Hof’ oder Brunnen-Gully. Gully-Bogen mit Reinigungsftutzen‚

1130 n. Gr. 130 n. Gr.

Damit der in das Gully geführte Schlamm leicht entfernt werden kann, wird

in daffelbe ein 60 ein hoher Schlammkorb aus verzinktem Eifenblech, deflen Wan-

dungen im mittleren Theil durchlocht find (die Löcher höchftens 3mm weit), eingefetzt

und damit der Schlamm auch in diefen Schlammkorb gelange, wird das Gully mit

einem Trichter abgedeckt. Der Trichter hat zweckmäfsiger Weife ein in das Wall'er

tauchendes Fallrohr, welches demfelben entweder angegolfen if’c oder das an den

Trichter angefchraubt werden kann. Letztere Anordnung ift vorzuziehen, da, falls

einer der Theile befchädigt ift, nicht auch der andere verworfen werden mufs. Dem

Trichter if’c ein enger Roft angenietet. Trichter nebi’c Roft und Fallrohr werden

entweder auf die Gully-Rollfchicht, deren Steine entfprechend ausgeklinkt werden

müffen, aufgelegt oder aber in eine gufseiferne large, um welche die Rollfchicht

gemauert wird, eingehängt (vergl. Fig. 225).

Schlammkorb, Trichter und Fallrohr werden bei weniger folider Gully-Con-

ftruction einfach fortgelaffen. Die Reinigung des Gully wird dann mittels eines

Handbaggers bewirkt. Bei folcher Einrichtung if’c Verfchlammung des Gullyßogens

fehr leicht möglich und deffen Reinigung fodann fehr fchwierig. Dann empfiehlt es

fich, an Stelle des einfachen Gully—Bogens einen folchen mit Reinigungsfiutzen nach

Fig. 225 zu verfetzen. Der Stutzen wird entweder mittels eines Verfchlufsf’cöpfels

verfehloffen, oder es wird in denfelben ein etwa 60 cm langes Standrohr verbleit,

deffen Mufl‘e dann mit dem Stöpfel verfchlofl'en wird. Es if’c angezeigt, diefes Stand-

rohr unter dem Hofpflaf’cer enden zu laffen und letzteres bei vorkommender

Verftopfung des Gully-Bogens lieber aufzureifsen, als {ich der {teten Gefahr mifs-
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bräuchlicher Benutzung

des Standrohres aus-

zufetzen, welche zu be-

fürchten fieht, wenn

deiTen Verfchlufs bün—

dig mit dem Hofpflaf’cer

angelegt wird.

Fig. 226 f’tellt ein

(Berliner)5trafsen-Gully

dar.

Der Wafi'erverfchlufs

wird durch eine in die

Gully-Wände eingemauerte

Schürze mit Reinigungsthü'r

bewirkt. Den Abflul's ver-

mittelt ein befonderes Fugen-

ltück mit weiter Einfluß-

öfi‘nung. Die Gully-Sohle

beliebt aus einer Granit-

platte, welche nicht felten

auf zwei Wangen ruht,

zwifchen denen das Straßen-

rohr verlegt ift.

Fig' 227' Sind Höfe un-
terkellert, fo if’c

die Aufführung

eines gemauerten

‘. Gully zwar an-

gängig, jedoch
4 _ ;! platzraubend und
/ ' auch unconftruc-

tiv. Hier empfiehlt fich

die Anwendung des in

Fig. 227 dargeftellten

gufseifernen Regenein-

lafi'es nebft Schlamm-

fang von Knauf/.

Der Regeneinlals iii;

ein 256171 weiter, viereckiger,

kaftenfihnlicher Behälter, mit

engem Reit abgedeckt und

mit Abflufsftutzen verfehen.

Er wird hi das KellergewölbeH—

; ==Tr———l eingefpannt und unter Ver-
‚ =—\—-j mittelung einer gewöhnlichen

Rohrleng mit demSchlamm-

l'ang in Verbindung gefetzt.

Der letztere, an geeigneter

Stelle des Kellers angebracht,

Regeneinlal's mit Schlammf'ang; Rückflau]dappe in einem Grundrohr. ift ein gufseifemer Kane“
1120 n. Gr. (40 Cm lang, 25 cm breit,
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35 cm hoch) mit Reinigungsdeckel und Wafl'erverfchlufs. Die Abbildung zeigt, wie das Schlamrirfang

Abflufsrohr auf dem Wege zum Hausrohr noch ein Regenrohr aufnimmt.

b) Ableitung des nach den Höfen gela'ngenden Dachwaffers.

Von den nach den Höfen zu gewendeten Dachflächen des Gebäudes gelangt

das Meteorwaffer mittels der an den Hoffronten angebrachten Regenrohre nach ab-

wärts. Wird eine oberirdifche Abführung diefes Regenwafl'ers beablichtigt, fo wird

daffelbe nach dem Verlaffen des Regenrohres entweder mit dem auf die Hofflächen

fallenden Waffer gemeinl'chaftlich abgeführt, oder es wird das Waffer der Regen-

rohre in befonderen Rinnen (vergl. Art. 219, S. 186) der tiefften Stelle des Hofes

zu geleitet.

Findet eine unterirdifche Ableitung des in Rede ftehenden Regenwaffers ftatt,

fo erfolgt der Anfchlufs der Regenrohre an die betreffende Grundleitung. Zu diefem

Zwecke wird das Regenrohr in ein gufseifernes Fufsrohr von 1,5 bis 2,0m Länge

eingeführt; von letzterem wird die Hälfte unter Terrain angeordnet und dafelbf’c

unmittelbar in den zur Grundleitung führenden Thonrohrbogen gefieckt (liebe

Fig. 224). Ueber den Muffenrand der oberen Hälfte des Fufsrohres wird nach

erfolgter Mulfendichtung mit Strick und Kitt, des befferen Ausfehens wegen, ein

profilirter Kappring (Manchette) gelegt, der an das Regenrohr angelöthet wird.

Fundamentmauerwerk, welches das Verlegen des Fufsrohres hindert, wird ent-

weder weggeftemmt oder (die Fundamentabfätze) mittels Etagenbogen überfprungen.

Es kann indefs vorkommen, dafs das Regenwaffer von einem Dache Sink-

oder Schwimmftoffe mit fich führt, fei es,

dafs das Dach alt und in Verwitterung be- / / \

griffen Hi und fomit Dachdeckungsmaterialien % r//i

in die Dachrinne gelangen, oder dafs der '”‘l

abbröckelnde Putz einer höheren nachbar- ‚ ' ’ l '
 

lichen Hauswand Mörteltheilchen auf das

Dach fallen läfft‚ fei es, dafs auf niedrig ///%
gelegene Dächer unnützer Weife Papierbal- "”””"\

len, Schalen und Kerne von Oblt‚ Holz, 7/

 

   

  
   

Lappen und dergl. von Bewohnern höherer /

Gefchoffe geworfen werden oder geworfen /7

werden können. In jedem Falle find die /

Grundrohre vor folchen Stoffen zu bewah—

ren. Am einfachften führt man zu diefem //

Zweck die Regenrohr-Abflufsleitung in ein /

nahe gelegenes Gully ein, und zwar ober- /

halb des Wafferfpiegels (vergl. Fig. 224);

anderen Falles benutzt man Specialcon-

flructionen. Eine derartige Conftruction,

die oberirdifch angebracht wird, if’c der in

Fig. 228 dargeftellte fog. Regenrohr-Siphon.
Diefer iii. ein länglicher, im Querfchnitt recht-

eckiger (7x 10, mx 15 oder 13><18cm)‚ etwa 60cm
hoher eil'erner Kalten, deffen Abflufsfiutzen in die

Muffe des gufseifernen Fufsrohres gelteckt wird und . _„_ ,. _ . . .

der oben, im abhebbaren Deckel, bezw. deffen Muffe das Regenrohr- iphon. _ um „, Gr.
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